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Kreisen unseres Volkes herbeizuführen. Er fordert alle Arbeitnehmer des ganzen
Landes dringend auf, in der bevorstehenden Volksabstimmung für die Vorlage
einzutreten und erwartet von den anderen Wirtschaftsverbänden und von den
politischen Parteien, daß sie sich in gleicher Weise für die Wohlfahrt des
Ganzen einsetzen und der Vorlage ihre Unterstützung angedeihen lassen.

Resolution zur Alters- und Hinterlassenenversicherung

Der Kongreß des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes nimmt mit Genugtuung

Kenntnis von den bisherigen Leistungen und der Entwicklung der
eidgenössischen Alters- und Hinterlassenenversicherung. Mit ebensolcher Genugtuung
stellt er fest, daß die wiederholten Versuche, Mittel der AHV ihrer Zweckbestimmung

zu entfremden, durch die entschieden ablehnende Haltung des
Gewerkschaftsbundes abgewehrt werden konnten. Er beauftragt das Bundeskomitee, sich
auch allfälligen weiteren Versuchen ähnlicher Art kategorisch zu widersetzen.

Der Kongreß begrüßt die Beschlüsse der Eidg. AHV-Kommission und des
Bundesrates, den technischen Ueberschuß der AHV in erster Linie zur
Wiederherstellung der Rentenwerte zu verwenden, wie sie bei Schaffung des
Versicherungswerkes galten. Die Anträge des Bundesrates und die Beschlüsse des
Nationalrates in bezug auf die Rentenerhöhung durch die zweite Revision des
AHVG finden seine Billigung.

Der Kongreß bedauert immerhin die Aufhebung der Beitragspflicht der über
65jährigen Erwerbstätigen, die keiner sozialen Notwendigkeit entspricht und
beträchtliche Mittel erfordert, die für weitere Verbesserungen hätten verwendet
werden können. Im Interesse eines raschen Inkrafttretens der geplanten
Rentenerhöhungen verzichtet der Kongreß indessen darauf, den Kampf gegen diese
Herabsetzung der Einnahmen weiterzuführen. Mit Entschiedenheit wird sich der
Gewerkschaftsbund aber allen Versuchen widersetzen, den in seinem Verhältnis
zu den Beiträgen der Versicherten und der Arbeitgeber bereits stark
abgewerteten Beitrag der öffentlichen Hand auch nominell herabzusetzen.

Der Kongreß beauftragt das Bundeskomitee, sich weiter energisch für jede
mögliche Verbesserung der Leistungen an die Versicherten und vor allem auch
für die baldige Einführung der eidgenössischen Invalidenversicherung einzusetzen.

Volksbegehren (Initiative) zum Schutze der Mieter und Konsumenten

Die unterzeichneten stimmberechtigten Schweizer Bürger verlangen die Ergänzung

der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft durch
folgenden Zusatz:

Art. 1

Der Bund trifft im Rahmen der nachfolgenden Bestimmungen Maßnahmen
zur Sicherung der Kaufkraft und zum Schutze gegen die Teuerung.

Art. 2

Die Preise und Margen für Waren, industrielle und gewerbliche Leistungen
sowie die Miet- und Pachtzinse sind zu überwachen.
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Art. 3

Treten erhebliche Störungen in den Marktverhältnissen ein oder wird die
Preisbildung durch staatliche Schutzmaßnahmen beeinflußt, so sind zur
Verhinderung unangemessener Preise und Margen von für das Inland bestimmten
Waren sowie gewerblichen und industriellen Leistungen Höchstpreisvorschriften
zu erlassen und nötigenfalls Preisausgleichsmaßnahmen zu treffen.

Art. 4

Die Mietzinse der Wohnungen und Geschäftsräume dürfen ohne behördliche
Genehmigung nicht über den am 31. Dezember 1953 zulässigen Stand erhöht
werden. Von der Mietzinsk; ltroUe ausgenommen sind die nach dem 31. Dezember

1948 bezugsbereit gewordenen Neubauten sowie die möblierten Einzelzimmer
und Ferienwohnungen.

Art. 5

Die Mietzinse dürfen nicht höher festgesetzt werden, als zur Deckung der
normalen Hausbesitzlasten, zu einer angemessenen Verzinsung des in der Liegenschaft

investierten Kapitals und der seitherigen wertvermehrenden Verbesserungen

erforderlich ist. Dabei sind bei vor dem Jahre 1940 errichteten Bauten
der Vorkriegswert, bei später errichteten die branchenüblichen Erstellungskosten
einzusetzen.

Art. 6

Die Mietzinskontrolle kann schrittweise abgebaut werden, wenn ein nach

Wohnungsgröße und Preislage genügender Leerbestand an Mietobjekten
vorhanden ist. Zeitpunkt und Ausmaß der Lockerung sind so zu wählen, daß die
Lebenshaltungskosten und Einkommensverhältnisse nicht nachteilig beeinflußt
werden.

Art. 7

Zum Schutze der Mieter ist das Kündigungsrecht einzuschränken.

Art. 8

Der Pachtzins für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke bedarf der behördlichen

Genehmigung:
a) wenn der am 31.Dezember 1953 geltende Stand erhöht werden soll;
b) wenn Grundstücke seit dem 31. Dezember 1953 erstmals verpachtet werden.

Art. 9

1 Der Bundesrat erläßt die erforderlichen Ausführungsvorschriften.
2 Die Kantone und Wirtschaftsverbände können zur Mitarbeit herangezogen

werden.
3 Auf dem Gebiet der Miet- und Pachtzinskontrolle können einzelne Befugnisse

an die Kantone übertragen werden.

Art. 10

Die vorstehenden Bestimmungen treten am 1. Januar 1955 in Kraft und gelten
bis 31. Dezember 1960.
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